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Begründung
7. SïanJozt Jer Brze/ka.sfe«

Der Bundesgerichtsentscheid vom 16. Mai 1986

hat gezeigt, dass die Ausführungsbestimmungen
des EVED vom 4.3.1974 verordnungswidrig
und die gesetzlichen Grundlagen zu den ver-
langten Briefkastenversetzungen nicht gegeben
sind. Um weitere Unklarheiten zu verhindern,
müssen deshalb Verordnung und Ausführungs-
bestimmungen im Sinne dieses Bundesgerichts-
entscheids überprüft werden. Mein Postulat zielt
dahin, wenn möglich den vor 1974 bestandenen
Zustand wieder herzustellen.
Seit Juni 1974 sind die geänderten Vorschriften
(Verordnung zum Postverkehrsgesetz) in Kraft,
welche im Bestreben, den Zustelldienst der PTT
zu vereinfachen und Kosten zu senken, erlassen
wurden. Es sei hier ausdrücklich anerkannt, dass

durch die Briefkastenversetzungen an die
Grundstückgrenzen die gewünschte Rationali-
sierung und Kostensenkung durchgeführt wer-
den konnten, was sicher als positiv zu werten ist.
Allmählich haben sich aber die negativen Seiten
der angeordneten Briefkastenversetzungen ver-
deutlicht, trägt diese Massnahme doch der zu-
nehmenden Überalterung der Bevölkerung und
den Behinderten keine Rechnung. Für ältere
Leute, Behinderte und Kranke ist es eine unver-
hältnimässige Erschwernis, bei jeder Jahreszeit
und Witterung ihren Briefkasten im Freien lee-

ren zu müssen. Im Hinblick darauf, dass im
schweizerischen Durchschnitt gut 15 % Einwoh-
ner 65jährig und älter sind, betreffen solche Hin-
dernisse einen immer grösser werdenden Teil der
Bevölkerung. Verschiedene, meistens vom Bund
subventionierte Organisationen (z.B. Pro Senec-

tute) tragen mit ihren Hilfeleistungen auf der
einen Seite dazu bei, dass Betagte, Behinderte
und Kranke möglichst lange nicht in teure Spitä-
1er oder Pflegeheime gehen müssen. Dadurch
spart die öffentliche Hand Geld. Auf der ande-

ren Seite wird diese - auch aus zwischenmensch-
licher Sicht richtige Entwicklung - durch die er-
wähnte Regelung wieder erschwert.
Seit langem und heute erst recht gehen die Be-

strebungen dahin, nicht durch Einzelmassnah-
men und Spezialbewilligungen den Behinderten
ein einfacheres Leben zu ermöglichen, sondern
allgemeingültige Richtlinien zu erlassen. Diese
Denkweise trägt langsam Früchte in gesell-
schaftlicher, baulicher und verkehrstechnischer
Hinsicht.. Um so widersprüchlicher ist es des-

halb, im eigenen Wohnbereich wieder Hürden
erstellen lassen zu müssen, wo sonst mit viel
Geld und Einsatz versucht wird, behindertenge-
recht zu bauen. Auch die Möglichkeit, dass Be-
hinderte ein Gesuch stellen können, um den
Briefkasten beim Haus belassen zu dürfen,
bringt wenig. Wer weiss denn heute, ob er nicht
schon morgen vorübergehend krank ist oder be-
hindert bleibt?

2. AWegekosten

Die PTT haben aufgrund der in den Ausfüh-
rungsbestimmungen vorgeschriebenen Masse
das Anbringen eines neuen Ablagekastens ver-
langt. Die Bauweise dieses Normbrief- und Ab-
lagekastens birgt jedoch die Gefahr des Post-
diebstahls in sich. Weitere Nachteile sind: Bei
nicht geleerten Kasten Animierung zu Einbrü-
chen, Wasseransammlung im Kasten, Verschan-
delung des Strassenbildes. Ein nachträgliches
Anbringen an bestehenden Häusern ist zudem
mit baulichen Schwierigkeiten verbunden. Es

wäre deshalb wünschenswert, wenn auch auf
diese Vorschrift verzichtet würde.

Pro Benectete «Sb/zwezz JanW Je« unentwegte«
Kamp/er« /ür i/zren Pzn.votz zznJ /zo//Z, Jass Jz'eses

Po.s'Ztz/oZ, von znög/zc/z.yt vz'e/en Le.yer.ytzznmen zzn-

terstü/zt, vom Bundesrat z'm /«teresse Jer Betagten
zznJ Be/zz'nJerten z« positivem Sinn Zzeantwortet
wirJ.

Zivtr? /.ac/tet?
Die Post ist das einzige Unternehmen, das
seine Preise seit seiner Gründung niemals er-
höht hat. Eine Zwanzig-Rappen-Marke kostet
noch immer zwanzig Rappen.

*

« Es geht mir ausgezeichnet», schrieb Fritz auf
eine Ansichtskarte und schickte sie unfran-
kiert an seinen Freund Theo.
Theo zahlte das Strafporto und las die Karte.

Dann nahm er einen grossen Stein, packte ihn

sorgfältig ein und schickte das Paket ebenfalls
unfrankiert an seinen Freund Fritz. Fritz zahlte

Strafporto und machte das Paket auf. Auf dem

beigelegten Zettel las er: «Beim Lesen Deiner

Zeilen, die mich über Deinen ausgezeichneten
Gesundheitszustand informierten, fiel mir

beiliegender Stein vom Herzen.»
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